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SITZUNGSVORLAGE 
 
Fachbereich: Verbandsgemeindewerke Datum: 15.07.2014 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. FB4-094/2014/14-048 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat    öffentlich Entscheidung 

 

Abschluss eines neuen Gaskonzessionsvertrages 
 
Sachverhalt: 
Der bisherige Gaskonzessionsvertrag ist am 30.06.2013 ausgelaufen. Die Beendigung des Ver-
tragsablaufs wurde am 02.02.2012 öffentlich bekanntgemacht und interessierte Versorgungsunter-
nehmen aufgefordert bis zum 30.04.2012 ihr Interesse zu bekunden. 
 
Als alleinige Interessentin hat die Energieversorgung Mittelrhein GmbH, Koblenz, ihr Interesse zum 
neuerlichen Abschluss eines Gaskonzessionsvertrages während der genannten Frist bekundet. Mit 
erheblicher Verspätung hatte zwar noch die Kreis-Energie-Versorgung Schleiden, Kall,  ihr Interes-
se bekundet. Der Ortsgemeinderat hat jedoch in der Sitzung am 17.04.2013 entschieden, die letz-
tere Interessenbekundung nicht mehr zu berücksichtigen, da wegen der 
noch verbleibenden Zeit es nicht mehr durchführbar war, eine erneute öffentliche Bekanntmachung 
und den gesamten Ablauf eines Auswahlverfahrens noch geordnet durchlaufen zu können. 
 
Aufgrund fehlender anderweitiger Interessenbekundungen ist ein Auswahlverfahren nicht durchzu-
führen. Gleichwohl ist die Ortsgemeinde bei der Auswahl des Versorgers den in § 1 EnWG formu-
lierten Zielen verpflichtet, nämlich eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, 
effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität 
und Gas zu bewirken, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.  
 
Bei benachbarten Ortsgemeinden, welche Auswahlkriterien und deren Gewichtung unter Beach-
tung der vorgenannten Ziele des § 1 EnWG zu einer rechtssicheren und diskriminierungsfreien 
Vergabe festgelegt haben, da sie zwei Interessenbekundungen erhielten und ein Auswahlverfah-
ren notwendig war, hat sich auch die Energieversorgung Mittelrhein GmbH beworben und ein kon-
kretes Angebot vorgelegt, das in gleicher Weise auch für die Ortsgemeinde Stadtkyll gilt. 
 
Die Energieversorgung Mittelrhein GmbH, Koblenz, hat sich in den vergangenen Jahren als zuver-
lässiger Partner der Gasversorgung vor Ort bewiesen. Es gibt keinen Anlass, die Leistungsfähig-
keit dieses Unternehmens in Frage zu stellen. Es wird vorgeschlagen, die Konzession an die 
Energieversorgung Mittelrhein GmbH, Koblenz, zu vergeben. 
 
Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat beschließt den neuen Gaskonzessionsvertrag in der Fassung des vorgeleg-
ten Entwurfs mit der Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM) abzuschließen. 
 
 
Anlage(n):  
01_2013-09-02_Angebot Obere Kyll_unterschrieben 
02_2013-09-02_Anlage A zum Angebot VG Obere Kyll_Ökologisches Engagement der EVM 
03_2013-09_02_Anlage B zum Angebot Obere Kyll_Kompetenz und Leistungsfähigkeit der EVM 
04_2014-03-25_Anlage C zum Angebot Obere Kyll_Musterkonzessionsvertrag Obere 
Kyll_Reinfassung 
05_2013-09-02_Anlage 1 zum KV Obere Kyll_Ziele des § 1 EnWG 
06_2013-09-02_Anlage 2 zum KV Obere Kyll_Bereitschaftsdienste und Entstörungsmanagement 
07_2013-09-02_Anlage 3 zum KV Obere Kyll_Investitions- und Instandhaltungsplan 
08_2013-09-02_Anlage 4_Preisblatt 
 
 



Vorlage Nr.: FB4-094/2014/14-048 Seite 2 von 2 
 

Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen   mehrheitlich beschlossen 
 

Ja:____  Nein:____  Enthaltung:____  Sonderinteresse:____ 
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